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 Mannschaftsaufstellungen Rückrunde 

Werte Sportkameradinnen und -kameraden, die Mannschaftsaufstellungen wurden am 

23.12.2023 von mir geprüft und mit nur wenigen Änderungen freigegeben. Vielen Dank 

für die vorbildlichen, regelkonformen Aufstellungswünsche. Rückfragen gab es wenige 

und die bezogen sich in der Hauptsache auf das Thema RES-Vermerk. Deswegen füge 

ich an dieser Stelle die entsprechenden Passagen aus der WO informationshalber noch 

einmal ein: 

Es schreibt Ihnen: 

Vorstand Sport 
Peter Kablitz 

Schönauer Friede 180 
52072 Aachen 

Tel: 0241/14365 
Mobil: 0163/7717504 

Mail: peter.kablitz@wttv.de 
Aachen, 13. Januar 2024 
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Abschnitt H: Mannschaftsmeldung im Punktspielbetrieb 

1.3 Reservespieler  

1.3.1 Ein Stammspieler bei den Damen bzw. bei den Herren, der in der vorangegangenen Halbserie in 

der Mannschaftsmeldung, in der er als Stammspieler gemeldet worden ist, an weniger als drei Punkt-

spielen seines Vereins im Einzel teilgenommen hat, wird mit Beginn der darauffolgenden Halbserie 

zum Reservespieler.  

Der Status als Reservespieler wird jedoch nicht erteilt, wenn dieser Spieler in der der Halbserie mit 

den Mindereinsätzen unmittelbar vorangegangenen Halbserie im selben Verein an mindestens drei 

Punktspielen in dieser Mannschaftsmeldung im Einzel teilgenommen hat.  

Spieler der jeweils untersten Damen- oder Herrenmannschaft eines Vereins erhalten keinen Vermerk 

als Reservespieler.  

Ein Antrag auf Löschung des neu erteilten Status als Reservespieler kann bei der zuständigen Stelle 

des DTTB (für die BSK) und ansonsten bei der zuständigen Stelle des betreffenden Verbandes gestellt 

werden. Ihm ist nur dann zu entsprechen, wenn er mit einer ärztlich bescheinigten Schwangerschaft 

begründet wird.  

1.3.2 Der Status als Reservespieler wird automatisch mit Wirkung vom Beginn der folgenden Halbse-

rie aufgehoben, wenn der Spieler in der vorangegangenen Halbserie an mindestens drei Punktspielen 

seines Vereins entweder in der Mannschaftsmeldung der Damen oder in der der Herren im Einzel 

teilgenommen hat oder zum vorangegangenen Wechseltermin die Spielberechtigung für den Erwach-

senen-Spielbetrieb gewechselt hat. Der Status als Reservespieler wird nach einem Wechsel der Spiel-

berechtigung jedoch nicht automatisch aufgehoben, wenn der Spieler während der gesamten Dauer 

seiner letzten Spielberechtigung im bisherigen Verein nicht an mindestens drei Punktspielen im Ein-

zel teilgenommen hat.  

Der Status als Reservespieler wird im Zuge eines sofortigen Wechsels der Spielberechtigung für den 

Erwachsenen-Spielbetrieb gemäß WO B 7.4 automatisch aufgehoben, wenn der Spieler während der 

gesamten Dauer seiner letzten Spielberechtigung im bisherigen Verein an mindestens drei Punktspie-

len im Einzel teilgenommen hat.  

1.3.3 Der Status als Reservespieler wird nur in der Altersklasse Damen/Herren erteilt bzw. aufgeho-

ben. Er hat für einen solchen Spieler keine Auswirkungen in Mannschaftsmeldungen anderer Alters-

klassen 
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Hallensperrung beim TTF Oberbruch 

Aufgrund eines Wasserschadens mussten sämtliche Heimspiele der Rückserie durch die 

Spielleitung in einer andere Halle verlegt werden. Auch hat sich der Spieltag geändert: 

Spiellokal2 

Städtische Turnhalle Westpromenade 

Westpromenade 64 

52525 Heinsberg 

Heimspieltag ist jetzt der Donnerstag 

Eingabefristen 

1) Eingabe von Spielergebnissen (WO I 5.13, Regelung für die Mannschaften im 

WTTV Bezirk Aachen/Euregio) 

Die im Terminplan als Gastgeber ausgewiesenen Vereine sind verpflichtet, die Ergeb-

nisse aller Meisterschaftsspiele innerhalb von 60 Minuten nach Spielende in click-TT 

zu übertragen. Die Verpflichtung zur Ergebnismeldung bleibt auch dann bestehen, wenn 

das Spiel beim Gegner oder in einem neutralen Spiellokal stattfindet (das Heimrecht 

also nicht offiziell getauscht ist). Die genannten Fristen gelten in gleicher Weise für 

Spiele, die vorgezogen oder (nach Absetzung durch die spielleitende Stelle) nachgeholt 

werden. 

Für den Fall technischer Probleme oder anderer außergewöhnlicher, nicht vorhersehba-

rer Umstände, die die Ergebnismeldung in click-TT verhindern, ist es auch möglich, das 

Spielergebnis den Staffelleitern oder (im Notfall) dem Vorstand Sport (P. Kablitz) zu 

melden. 

Tel.: Peter Kablitz, 0241-14365 oder 0163-7717504 

E-Mail: peter.kablitz@wttv.de 

2) Spielberichtseingabe 

Der Gastgeber ist verpflichtet, den Spielbericht innerhalb von 24 Stunden nach 

Spielende in das Onlinesystem click-TT zu übertragen. Alle Eintragungen auf dem Spiel-

bericht (einschließlich der Vermerke über einheitliche Trikots, Spielfeldabgrenzungen 
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und Zählgeräte) müssen sich wahrheitsgemäß und vollständig in click-TT wiederfinden. 

Der Gastgeber hat die Ergebnismeldung und die Erfassung des Spielberichtes in click-

TT auch dann vorzunehmen, wenn er selbst nicht angetreten ist. In diesem Fall ist die 

Gastmannschaft für die fristgerechte Bekanntgabe ihrer Aufstellung an den Spielleiter 

verantwortlich. Die Spielberichte müssen dem Spielleiter nicht noch zusätzlich zuge-

sandt werden. Das Original des Spielberichts ist seitens des Gastgebers bis zum Ab-

schluss der Saison (30.06.2024) aufzubewahren und kann jederzeit ohne Angaben von 

Gründen eingefordert werden. Die Gastmannschaft überprüft bitte nach Eingabe des 

jeweiligen Spielberichts durch den Gastgeber die Richtigkeit der Übertragung. Sollten 

sich Ungereimtheiten ergeben, so ist umgehend der Spielleiter davon in Kenntnis zu set-

zen. 

Wir beobachten den Eingang der Ergebnisse und Spielberichte ganz sicher nicht mit 

stetem Blick auf die Uhr, bestehen aber darauf, dass die Meldung zügig erfolgt, und 

werden zur Durchsetzung der Vorschriften auch Ordnungsstrafen aussprechen. An-

fangs- und Schlusszeit eines Mannschaftskampfes sind im Bemerkungsfeld des Spielbe-

richts zwingend erforderlich und müssen korrekt in click-TT übertragen werden. Wir 

gehen im Normalfall davon aus, dass die eingetragenen Zeiten der Wahrheit entspre-

chen, insbesondere mit Blick auf die fällige Ergebnismeldung (siehe oben). Eine Spiel-

dauer von 3,5 Stunden bei einem unspektakulären 9:2 weckt natürlich Zweifel an der 

Glaubwürdigkeit und begründet teils unangenehme Nachfragen. 

Bezirksmeisterschaften 2024/2025 

Die Bezirksmeisterschaften 2024/2025 werden voraussichtlich am 26.+27.10. erneut in 

Kreuzau durchgeführt werden.  

Ordnungsstrafen 

 

Grund für automatische Strafe Mannschaft Spieldatum Ordnungsstr-Nr. 

    

Verspätete/Fehlende Ergebniseingabe (10 €)    

Verspätete/Fehlende Ergebniseingabe Wh. (20 €)    

Verspätete/Fehlende Spielberichtseingabe (10 €)    

Verspätete/Fehlende Spielberichtseingabe Wh. (20 €)    
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Nichteinhaltung von Terminen (10 €) 

(M: Mannschaftsmeldung) 

(T: Terminmeldung) 

TTC Rödingen-Höllen 

TTC Hambach 

 

 

 

 

HE-ACE-2324-083 

HE-ACE-2324-084 

 

Fehlerhafte Eintragung Spielbericht (10 €)    

Fehlendes Mannschaftsmeldeformular (10 €)    

Spielen in nichteinheitlichen Trikots (10 €)    

Unvollständiges Antreten (10 €)    

Unvollständiges Antreten Wh. (20 €)    

Falsche Einzelaufstellung (10 €)    

Falsche Einzelaufstellung Wh. (20 €)    

Falsche Doppelaufstellung (10 €)    

Spielen ohne Einsatzberechtigung (10 €)    

Spielen ohne Einsatzberechtigung Wh. (20 €)    

Nichtantreten Endrunde Kreispokalsieger (100 €)    

Nichtantreten Bezirkspokal (100 €)    

Nichtantreten (100 €)    

Nichtantreten Wh. (200 €)    

Nichtantreten unterste Mannschaft (50 €)    

Nichtantreten unterste Mannschaft Wh. (100 €)    

Nichtantreten im Wiederholungsfall (200 €)    

Nichtantreten Bezirkspokal (100 €)    

Nichtantreten Endrunde Kreispokalsieger (100 €)    

Zurückziehen von Mannschaften (50 €)    

 

ACHTUNG! Änderung auf Wunsch der Ressortleitung Finanzen: 

Es wird darum gebeten, dass Vereine, die dem WTTV e.V. – Bezirk Aachen/Euregio noch 

kein SEPA-Basis-Lastschriftenmandat erteilt haben, der Ressortleitung dieses mög-

lichst bald zukommen zu lassen.  

Die Strafen, die von der Spielleitenden Stelle ausgesprochen werden, bitte nicht mehr 

überweisen. Die Vereine erhalten zweimal pro Saison eine Rechnung, die sämtliche Stra-

fen gesammelt enthalten werden. Die Vereine, die kein Sepa-Mandat erteilen wollen, 

überweisen dann innerhalb der angegebenen Zeit nach Erhalt der Rechnung den entspre-

chenden Rechnungsbetrag. Bei Vereinen mit SEPA Lastschrifteinzug wird der Rech-

nungsbetrag eingezogen.  

Bei Rückfragen zu den ausgesprochenen automatischen Strafen wenden Sie sich bitte 

direkt an die jeweiligen Spielleiter.  
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Die in diesem Rundschreiben veröffentlichten automatischen Strafen sind hiermit offi-

ziell bekanntgegeben. Ein gesonderter Bescheid ergeht nicht mehr. Die Einspruchsfrist 

beginnt mit Versand des Rundschreibens und endet 14 Tage später (s. Punkt Rechtsmit-

telbelehrung). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel. 

In einem ersten Schritt empfehlen wir einen formlosen Widerspruch bei der zuständi-

gen Stelle (z. B. bei den Ressortleitern für Mannschaftssport der jeweiligen Alters-

klasse), etwa per E-Mail oder telefonisch. Hierbei können der strittige Sachverhalt und 

die dazu getroffene Entscheidung diskutiert, geklärt und ein Einspruch ggf. vermieden 

werden. Ungeachtet vermeintlicher Erfolgsaussichten und der Dauer des Kontaktes hat 

dieser Widerspruch jedoch keine aufschiebende Wirkung hinsichtlich der nachgenann-

ten Einspruchsfristen.  

Einsprüche sind in Textform (siehe § 10 Abs. 1 der Rechts- und Verfahrensordnung des 

WTTV (RuVo)) innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung 

(siehe §12 Abs.2 Nr.1, §9 RuVo) an den Spruchausschuss des Bezirks Aachen/Euregio zu 

richten: 

ACHTUNG Adressenänderung: Stefan Merx, Wernerstraße 29, 52351 Düren,  

Telefon privat 02421 207244, E-Mail: stefan.merx@wttv.de. 

Vereine müssen die Genehmigung der nach §26 BGB vertretungsberechtigten Personen 

bzw. die Genehmigung der nach ihrer Satzung vertretungsberechtigten Personen beifü-

gen (§10 Abs.1 RuVo). Für den Einspruch ist ein Kostenvorschuss von 50,00 € zu zahlen, 

und zwar innerhalb der Einspruchsfrist (siehe §15 RuVo). Die Bankverbindung lautet: 

WTTV e.V.- Bezirk Aachen/Euregio, Sparkasse Düren,  

IBAN: DE39 3955 0110 1201 7647 09 

 
Einen guten Start ins neue Jahr 2024 

Peter Kablitz 

Vorstand Sport 

WTTV e.V. Bezirk Aachen/Euregio 

 

 


